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§ 57 StROG Rechte Dritter

StROG - Steiermarkisches Raumordnungsgesetz 2010

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.09.2025

(1) Soweit in den Abs. 2 bis 6 nicht anderes bestimmt wird, treten hinsichtlich aller Rechtsbeziehungen zu dritten
Personen an die Stelle der Grundstlicke, an denen diese Rechte bestanden hatten, nunmehr die dem betreffenden
Eigentimer fUr diese Grundstlcke zugewiesenen neuen Grundstlicke bzw. die hierfur zuerkannten Geldabfindungen.

(2) Soweit Grunddienstbarkeiten, Reallasten, personliche Dienstbarkeiten, unregelmaRige und Scheinservituten durch
die Umlegung entbehrlich werden, ist im Umlegungsbescheid ihre entschadigungslose Aufhebung auszusprechen.
Soweit solche Rechte bestehen bleiben, ist im Umlegungsbescheid dariiber zu entscheiden, welche der zugewiesenen
Grundstucke sie belasten.

(3) Wenn es zur Wahrung der Rechte dritter Personen erforderlich ist, ist im Umlegungsbescheid auszusprechen, dass
Baurechte sowie Vor- und Wiederverkaufsrechte auf die Grundstlicke Ubergehen, die nach ihrer Lage den
Grundstlcken entsprechen, an denen sie bestellt waren.

(4) Bestandrechte gelten mit dem Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung Uber die Umlegung als aufgeldst. Soweit
dies jedoch der Erreichung des Umlegungszweckes nicht entgegensteht, ist im Umlegungsbescheid auf Antrag eines
Vertragspartners der Weiterbestand eines Bestandsverhaltnisses festzustellen. Erwachst einem Vertragspartner des
aufgeldsten Bestandvertrages aus der vorzeitigen Aufldsung des Vertrages ein vermogensrechtlicher Nachteil, so ist
ihm eine entsprechende Geldabfindung zuzuerkennen.

(5) Die durch die Aufhebung und Neubestellung der in den Abs. 2 bis 4 angefUhrten Rechte bedingten
Wertunterschiede sind durch Geldabfindungen und Geldleistungen nach MalRgabe des § 52 Abs. 1 Z 6 auszugleichen.

(6) Den Parteien des Umlegungsverfahrens steht es frei, mit Dritten vertragliche Regelungen Uber deren Rechte zu
treffen, die von den Bestimmungen der Abs. 1 bis 5 abweichen. Die Genehmigung der Landesregierung (8 55 Abs. 1 Z 2
lit. d) ist zu erteilen, wenn die Regelung dem Umlegungszweck nicht entgegensteht. Das Fehlen der Genehmigung
bewirkt die Unwirksamkeit des Vertrages.

Anm.: in der Fassung LGBI. Nr. 87/2013

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/strog/paragraf/52
https://www.jusline.at/gesetz/strog/paragraf/55
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=87/2013&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 57 StROG Rechte Dritter
	StROG - Steiermärkisches Raumordnungsgesetz 2010


